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Keine Ahnung, ob das überall so ist, aber das wäre in NRW IMHO rechtlich nicht erlaubt.
(Fehlende) Hausaufgaben dürfen, soweit ich das weiß, nicht bewertet werden.

ich wusste, dass der Einwand kommt.

HA dürfen auch in Thüringen nicht benotet werden, mündliche und sonstige Mitarbeit jedoch
schon.Die Schüler haben übrigens eine HA- und eine Mitarbeitspflicht.

Wer also häufig keine HA macht, streikt in punkto Mitarbeit. Daher die Benotung
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